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Hinweise zum Erstellen von Expertenblättern 
 
 

Inhaltliche Hinweise:  

 Je Büro/ Firma/ Anbieter eine Seite DIN A4 

 Die Blätter bieten lediglich eine Kurzdarstellung Ihrer Angebote sowie 

Kontaktdaten für Interessenten 

 Die Blätter werden in drei Kategorien eingeordnet und darin jeweils alphabetisch 

sortiert: 

1. Architektur und Planung 

2. Beratung und Moderation 

3. Projektkoordination (Baubetreuung und Steuerung) 

 

Hinweise zum Ausfüllen: 

 Wählen Sie diejenige der 3 Kategorien, der Sie sich vorrangig zuordnen. Sie können 

im Dokument natürlich noch weitere Leistungsbilder und eigene Schwerpunkte 

ergänzen und erläutern. 

 Laden Sie die entsprechende Vorlagendatei unter 

www.stuttgart.de/baugemeinschaften herunter 

 Die Vorlagendatei ist eine PDF-Datei und kann im kostenlosen Adobe Reader 

bearbeitet werden. Sie können Text und bis zu 4 Bilder einfügen. Bitte halten Sie die 

Datenmenge klein. 

Geben Sie das aktuelle Datum ein (rechts unten). 

 Speichern Sie zum Abschluss die Datei im PDF-Format.  

Fügen Sie Ihren Namen (Büro/ Institution) in den Dateinamen ein. 

 An der gespeicherten PDF-Datei überprüfen Sie Ihre Eingaben und die maximale 

Dateigröße. Das komplette PDF-Dokument darf maximal 500 KB umfassen. 

 Schicken Sie die Datei per E-Mail an die Kontaktstelle Baugemeinschaften: 

baugemeinschaften@stuttgart.de 

 

Die eingegangen Blätter werden von der Landeshauptstadt digital gebunden und als 

Gesamtlisten im Internet veröffentlicht unter www.stuttgart.de/baugemeinschaften 

Die Listen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert (ca. 1 mal pro Monat). 

http://www.stuttgart.de/baugemeinschaften
http://www.stuttgart.de/baugemeinschaften
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Rechtshinweise der Landeshauptstadt Stuttgart 

Die Expertenblätter sind offen für alle einschlägigen Dienstleister und kostenlos. Es ist 

keine abschließende Sammlung und mit der Veröffentlichung erfolgt keine Empfehlung 

durch die LHS. 

Die Voraussetzung für die Veröffentlichung ist die nachgewiesene Erfahrung im 

Wohnungsbau und in der Arbeit mit Wohnprojekten. Die Daten werden freiwillig und 

ohne rechtliche Verpflichtung veröffentlicht. Für Fehler in der Veröffentlichung oder 

veröffentlichten Falschangaben und die daraus entstehenden Folgen übernimmt die 

LHS keinerlei Haftung. Sollte die LHS Kenntnis über Falschangaben erhalten oder 

andere negative Rückmeldungen, wird sie die Veröffentlichung löschen. Interessenten 

sind grundsätzlich angehalten, die Eignung, Referenzen und Erfahrung der Dienstleister 

selbst zu prüfen. Aus einer möglichen Auftragsvergabe oder deren Folgen entstehen 

keinerlei Ansprüche an die LHS. 

 


